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Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes vom 

Hochschulgesetz in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463) hat der Fachbe-

reichsrat des Fachbereichs 09 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 11.05.2011 die 

folgende Ordnung für die Prüfung im Bachelorstudiengang „Geowissenschaften“ beschlossen. 

Diese Ordnung hat der Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit Schreiben 

vom 31. Mai 2011, Az: 09-Geowiss-031/Bl genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
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Anhang zu §§ 7-11: Module 

I. Allgemeines 

§ 1 
Geltungsbereich, Ziel des Studiums, akademischer Grad 

(1) Diese Ordnung regelt die Prüfung im Bachelorstudiengang Geowissenschaften des Fach-

bereichs 09 – Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften an der Johannes Gutenberg-Uni-

versität Mainz. 

(2) Der Bachelorstudiengang ist ein grundständiger wissenschaftlicher Studiengang, der zu 

einem ersten international anerkannten berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. 

Er hat zum Ziel, wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene 

Qualifikationen zu vermitteln.  

(3) Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat 

grundlegende theoretische und praktische Kenntnisse erworben hat und diese zur Erfüllung 

berufspraktischer Aufgaben im Bereich der Geowissenschaften und verwandter Disziplinen 

einsetzen kann.  

(4) Nach erfolgreich absolviertem Studium und bestandener Prüfung verleiht der zuständige 

Fachbereich den akademischen Grad eines „Bachelor of Science (B.Sc.)“. Dieser Hochschul-

grad darf dem Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt werden. Auf Antrag der 

Absolventin oder des Absolventen kann dem akademischen Grad auch die deutsche Bezeich-

nung beigefügt werden. 
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§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Bachelorstudiengang "Geowissenschaften" werden Studierende zugelassen, die über 

eine Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 65 Abs. 1 oder 2 HochSchG (Hochschulreife 

oder eine fachbezogene Studienberechtigung) verfügen. 

(2) Es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden über ausreichende aktive und passive eng-

lische Sprachkenntnisse verfügen, die zur Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur 

Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen. 

(3) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zum Bachelorstudiengang "Geowissenschaften" 

ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Studiengang noch nicht verloren ist. Zur diesbezüg-

lichen Überprüfung sind Erklärungen gemäß § 9 Abs. 4 Nr. 1 und 2 vorzulegen; § 9 Abs. 5 

Satz 1 Nr. 4 und 5 und Satz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 3 
Regelstudienzeit, Fristen 

(1) Die Regelstudienzeit einschließlich der Zeit für die Anfertigung der Bachelorarbeit beträgt 

drei Jahre (6 Fachsemester). Im Rahmen der Bachelorstudiengangs sind insgesamt 180 

Leistungspunkte (gemäß § 8 Abs. 1) zu erreichen. 

(2) Für jedes Semester der Regelstudienzeit sind insgesamt 30 LP zu vergeben. Die Geowis-

senschaften sind ein labor- und geländeorientiertes Fach. Die vorlesungsfreie Zeit wird daher 

für Geländeübungen und Kompaktkurse genutzt, soweit diese nicht bereits während der Vor-

lesungszeit erbracht werden konnten. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium straff organisiert; sofern 
Anzeichen dafür bestehen, dass der Studienerfolg einer oder eines Studierenden gefährdet 
ist, kann die oder der Studierende schriftlich zur Teilnahme an einer Studienberatung eingela-
den werden; eine verpflichtende Teilnahme kann nicht gefordert werden. In der Studienbera-
tung werden die bisherigen Studienerfahrungen erörtert und die Gründe für das Unterschreiten 
der Leistungserwartungen dargelegt; ferner wird besprochen, wie ein erfolgreicher Studienver-
lauf erreicht werden kann. Jede oder jeder Studierende hat einen Rechtsanspruch auf diese 
Beratung. 

Erfolgt die Meldung zur Bachelorarbeit gemäß § 15 Absatz 4 nicht spätestens zum Abschluss 

des sechsten Studienjahres, gilt die Bachelorarbeit als erstmals nicht bestanden; für die Wie-

derholung gelten die Fristen gemäß § 15 Absatz 13. 

(4) Bei der Ermittlung der Studienzeiten, die für die Einhaltung der in Absatz 2 genannten 

sowie weiterer im Rahmen dieser Prüfungsordnung vorgeschriebenen Fristen maßgeblich 

sind, werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, 

soweit sie 

1. durch die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer 

Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerks, 

2.  durch Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von der 

oder dem Studierenden nicht zu vertretende Gründe oder 

3. durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens 

die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Eltern-

zeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. durch die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, oder 
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5.  durch ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern; 

dies gilt nicht für Auslandsstudienzeiten, die nach der Prüfungsordnung abzuleisten 

sind, 

bedingt waren. Die Pflicht zum Erbringen der Nachweise nach Satz 1 obliegt den Studieren-

den. Die Bearbeitungsfrist einer häuslichen Prüfungsarbeit kann durch die gesetzlichen Fristen 

des Mutterschutzes und/oder der Elternzeit in der Regel nicht unterbrochen werden. Die ge-

stellte Arbeit gilt im Regelfall als nicht vergeben. Nach Ablauf der Schutzfristen erhält die Kan-

didatin oder der Kandidat auf Antrag ein neues Thema. 

 

§ 4 
Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Aktive Teilnahme,  

Studienleistungen, Lehrveranstaltungsteilnahme 

(1) Die Lehrveranstaltungen und Praktika des Bachelorstudiengangs werden im Rahmen von 

Modulen angeboten. „Modul“ bezeichnet thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmte, in 

sich abgeschlossene Lehreinheiten. In der Regel wird jedes Modul mit einer Modulprüfung 

gemäß § 10 abgeschlossen. In besonders begründeten Einzelfällen kann eine Modulprüfung 

aus Teilprüfungen bestehen. In besonders begründeten Fällen können auch mehrere Module 

mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Für die Prüfungen gemäß Satz 4 und 5 gilt § 10 

entsprechend. 

(2) Jedes Modul ist mit Leistungspunkten (= LP) versehen, die dem ungefähren Zeitaufwand 

entsprechen, der in der Regel durch die Studierende oder den Studierenden für den Besuch 

aller verpflichtenden Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehr-

stoffes, den ggf. erforderlichen Erwerb von Leistungsnachweisen, die Prüfungsvorbereitung 

und die Ablegung der Modulprüfung erforderlich ist. Entsprechendes gilt für die Bachelorarbeit 

und die mündliche Abschlussprüfung. Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt jeweils nach 

erfolgreichem Abschluss des Moduls gemäß Absatz 1 einschließlich sämtlicher im Rahmen 

des Moduls zu erbringender Studienleistungen gemäß Absatz 4 beziehungsweise nach erfolg-

reichem Abschluss der Bachelorarbeit und der mündlichen Abschlussprüfung. Die Maßstäbe 

für die Zuordnung von Leistungspunkten entsprechen dem European Credit Transfer and Ac-

cumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt entspricht einem durchschnittlichen Zeitauf-

wand von 30 Arbeitsstunden. 

(3) Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätzlich der er-

folgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 10 sowie die aktive Teilnahme an den Lehr-

veranstaltungen des Moduls. Bei Vorlesungen ist kein Nachweis der aktiven Teilnahme erfor-

derlich, Ausnahmen sind im Anhang geregelt. Die Bedingungen für die aktive Teilnahme wer-

den spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z. 

B. aus dem Lesen bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, Halten von Kurzreferaten, 

Erstellen von Kurzprotokollen, Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. Art und Um-

fang der aktiven Teilnahme sind sachgemäß zu begrenzen. 

(4) Der ordnungsgemäße Abschluss eines Moduls kann, soweit dies im jeweiligen Anhang 

geregelt ist, über das Bestehen der Modulprüfung hinaus vom Erbringen von Studienleistun-

gen abhängig gemacht werden. Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leis-

tungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. Eine Studienleistung ist erbracht, 

wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden“ oder mit „ausreichend“ 

(4,0) bewertete Leistung entsprechend § 16 Abs. 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprü-

fungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus Klausuren, mündlichen 

Prüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Posterprä-
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sentationen und Hausarbeiten. Näheres regelt der Anhang. Sofern im Anhang mehrere alter-

native Formen der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder 

der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der Leistungsüberprüfung spätestens zu 

Beginn der Vorlesungszeit bekannt. Bei benoteten Studienleistungen erfolgt die Bewertung 

gemäß § 16. 

(5) Eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als Prüfungs-

voraussetzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 7 HochSchG kann nur dann verlangt werden, wenn diese 

erforderlich ist, um das Lernziel der Lehrveranstaltung zu erreichen. Dies ist der Fall bei prak-

tischen Übungen, Praktika und Exkursionen. Weitere Lehrveranstaltungen, in denen eine An-

wesenheit gefordert werden kann, sind: 

a) Lehrveranstaltungen, in denen sicherheitsrelevantes Handeln vermittelt wird 

b) fachdidaktische Lehrveranstaltungen, in denen praktisches professionelles 

Handeln durch die Simulation von Lehr-/Lernsituationen eingeübt wird 

c) sprachpraktische Lehrveranstaltungen, die auf die Kommunikation in der 

Fremdsprache abzielen 

d) Lehrveranstaltungen, in denen das gemeinsame Handeln und die gemeinsame 

Erfahrung der Studierenden Basis für das Erreichen der Lernziele darstellen wie 

bspw. Rollen- oder Planspiele, Simulationen, case studies, (Forschungs)pro-

jekte 

e) Lehrveranstaltungen, in denen wesentliches Lernziel bzw. wesentliche Lern-

ziele die Moderation wissenschaftlicher Diskussionen und/oder die Präsenta-

tion eines Themas vor einem Fachpublikum sowie das Einüben eines sachge-

rechten und wertschätzenden Feedbacks sind 

f) Lehrveranstaltungen, in denen die Arbeit mit Exponaten aus Sammlungen usw. 

sowie die Beschreibung und Analyse der Objekte im Vordergrund stehen. 

Lehrveranstaltungen, bei denen eine regelmäßige Anwesenheitspflicht besteht, sind im An-

hang gekennzeichnet. Die Anwesenheit an einer Lehrveranstaltung ist noch zu bestätigen, 

wenn die oder der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier Veran-

staltungsstunden im Semester, versäumt hat; In begründeten Einzelfällen können Ausnahmen 

zugelassen werden. 

(6) Für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ist in der Regel eine fristgerechte und verbind-

liche Anmeldung erforderlich. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt in Ab-

sprache mit der Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstaltungsleiter die jeweiligen Anmelde-

termine und -modalitäten fest. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für eine teilnehmerbe-

schränkte Lehrveranstaltung die Zahl der verfügbaren Plätze, so sind bei der Vergabe die 

Richtlinien des Senats über den Zugang zu Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmer-

zahl in der jeweils gültigen Fassung zu verwenden. 

(7) Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum nächstmöglichen Termin wiederholt wer-

den. Die Wiederholung einer Studienleistung mit dem Ziel des Erwerbs weiterer Leistungs-

punkte oder der Verbesserung der erzielten Note ist ausgeschlossen. 

(8) Leistungspunkte für einzelne Lehrveranstaltungen werden nur auf schriftlichen Antrag und 

nur zu Zwecken des Transfers bescheinigt. Werden in begründeten Einzelfällen Einzelnach-

weise für eine erbrachte Studienleistung benötigt, wird ein Studiennachweis ausgestellt. Der 

Studiennachweis enthält mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, 

die genaue Bezeichnung der Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, 
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in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der Leistungspunkte und im Falle 

einer Studienleistung auch die Art und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

(9) Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für das Wahlpflichtmodul „Berufsin-

formationspraktikum“ ist der Nachweis der aktiven Teilnahme. Die aktive Teilnahme ist von 

der auszubildenden Einrichtung zu bescheinigen. Die Bescheinigung (Arbeitszeugnis) muss 

die Bezeichnung der Einrichtung, Angaben zur Person (Vorname, Nachname, Geburtsdatum) 

sowie die Art und Dauer der Tätigkeit enthalten. Über das Praktikum ist von der Praktikantin 

oder dem Praktikanten zu berichten. Näheres hierzu regelt der Anhang. 

 

§ 5  
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Ordnung festgelegten Aufgaben 

wählt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss. Auf § 37 Abs. 3 HochSchG wird verwie-

sen. Der Prüfungsausschuss wird in seinen administrativen Tätigkeiten durch ein Prüfungs-

büro unterstützt. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören vier Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerin-

nen und Hochschullehrer, sowie je ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden, aus der 

Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aus der Gruppe der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung an. Die oder der Vorsitzende sowie deren 

oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter müssen Hochschullehrerinnen oder Hochschul-

lehrer sein. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesen-

den Mitglieder; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Aus-

schlag. Bei Abstimmungen über Prüfungsleistungen ist § 24 Abs. 2 HochSchG anzuwenden. 

Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder drei 

Jahre. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird 

eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit gewählt.  

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist der Prüfungsausschuss für alle Entscheidungen 

zuständig, die aufgrund dieser Ordnung zu treffen sind; er kann die Erledigung von Aufgaben 

auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden delegieren. Der Prüfungsausschuss achtet darauf, 

dass die Bestimmungen dieser Ordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig dem 

Fachbereich über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten einschließlich der tat-

sächlichen Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeit sowie über die Verteilung der Modulno-

ten und der Gesamtnoten; der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu 

legen. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem zuständigen Fachausschuss für Stu-

dium und Lehre und dem Fachbereich Anregungen zur Reform des Studienplans und der Prü-

fungsordnung. 

(4) Der Prüfungsausschuss hat im Zusammenwirken mit dem Fachbereich sicherzustellen, 

dass die Studien- und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgesetzten Zeiträumen 

erbracht und dokumentiert werden können. Zu diesem Zweck soll die Kandidatin oder der 

Kandidat rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der im Rahmen eines Moduls zu erbringenden 

Studien- und Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, 

informiert werden. Den Kandidatinnen und Kandidaten sind für jede Studien- und Prüfungs-

leistung rechtzeitig auch die jeweiligen Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, allen Leistungsüberprüfungen 

und Modulprüfungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beratung und die 

Bekanntgabe der Note. 
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(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 

stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu ver-

pflichten. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der oder dem betroffenen Stu-

dierenden unverzüglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Handelt es sich um die Mittei-

lung über das endgültige Nichtbestehen einer Prüfungsleistung oder den Verlust des Prüfungs-

anspruches im Bachelorstudiengang aus anderen Gründen, darf die Mitteilung nicht aus-

schließlich elektronisch erfolgen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-

hen.  

(8) Der Prüfungsausschuss ist dazu berechtigt, wissenschaftliche Arbeiten auch mit Hilfe elekt-

ronischer Mittel auf Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck 

kann er von der Verfasserin oder dem Verfasser die Vorlage einer geeigneten elektronischen 

Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangen. Wird dieser Aufforderung 

nicht nachgekommen, kann die Arbeit als nicht bestanden bewertet werden. 

 

§ 6 
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Die Bachelorprüfung einschließlich der Modulprüfungen wird von Prüferinnen oder Prüfern 

durchgeführt. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer. Er kann die Bestel-

lung der oder dem Vorsitzenden übertragen. 

(2) Prüferinnen oder Prüfer sind:  

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer; die Mitwirkungsrechte von Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrern werden durch Emeritierung und Pensionierung 
nicht berührt.  

b) Habilitierte. 
c)  wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Abs. 

1 Satz 2 HochSchG. 
d)  Lehrbeauftragte gemäß § 63 HochSchG.  
e) Lehrkräfte für besondere Aufgaben gemäß § 58 HochSchG. 
f) Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Honorarprofessorinnen und Hono-

rarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen gemäß § 24 
Abs. 1 Satz 2 HochSchG; diese werden durch Beschluss des Prüfungsausschus-
ses zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt. 

g)  Prüfungsberechtigte einer anderen Hochschule, mit der eine Kooperationsverein-
barung besteht.  

h) im Einzelfall Prüfungsberechtigte einer anderen Hochschule, mit der kein Koopera-
tionsvertrag besteht 

i) Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein hoch-
schulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutach-
tungsverfahren vorsieht, gefördert werden.  

Als Prüferinnen oder Prüfer für eine Fachprüfung kann nur benannt werden, wer in dem Fach, 

in dem die Prüfung abgelegt wird, eine Lehrtätigkeit an einer Hochschule ausübt oder in den 

zurückliegenden vier Semestern ausgeübt hat oder über nachgewiesene einschlägige berufs-

praktische Erfahrungen verfügt. 

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass den Kandidatinnen 

oder Kandidaten die Namen der Prüferinnen oder Prüfer rechtzeitig, in der Regel mindestens 

4 Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben werden. Die Kandidatin oder der Kandi-
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dat kann eine Prüferin oder einen Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen An-

spruch. Ist eine Prüferin oder ein Prüfer aus der Universität ausgeschieden und bietet sie oder 

er noch die Prüfung zu einem Modul, aber nicht mehr Lehrveranstaltungen zu dem Modul an, 

so kann die oder der Studierende diese Prüferin oder diesen Prüfer für die Abnahme einer 

Wiederholungsprüfung zu dem Modul vorschlagen oder die Prüferin oder den Prüfer, der so-

wohl Lehrveranstaltungen als auch die Prüfung zu dem Modul anbietet.  

(4) Die Fachprüferinnen und Fachprüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Die Bei-

sitzerin oder der Beisitzer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 

gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen Prüfungen 

und können mit der Vorkorrektur schriftlicher Prüfungsleistungen beauftragt werden. Sie sind 

berechtigt, Kandidatinnen oder Kandidaten bei Störungen während einer Prüfung von der Fort-

setzung der Prüfung auszuschließen. 

(5) Für die Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer gilt § 5 Abs. 6 Satz 2 und 

3 entsprechend. 

 

§ 7 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und Anrechnung von  

außerhalb der Hochschule erworbenen Qualifikationen 

 

Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und der Anrechnung von außer-

halb der Hochschule erworbenen Qualifikationen gelten die Bestimmungen der Teil-Rahmen-

prüfungsordnung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Anerkennung von Stu-

dien- und Prüfungsleistungen und Studienabschlüssen sowie für die Anrechnung von außer-

halb der Hochschule erworbenen Qualifikationen (Anerkennungssatzung) in der aktuell gülti-

gen Fassung. 

§ 8 
Studienumfang, Module 

(1) Der zeitliche Gesamtumfang in Semesterwochenstunden (= SWS) der für den erfolgreichen 

Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen (Pflicht- und Wahlpflichtveran-

staltungen) beträgt 80 SWS in den 14 Modulen des Pflichtteiles und 24 SWS in den 3 zu 

wählenden Modulen aus dem Wahlpflichtangebot. Die näheren Einzelheiten zu den Modulen 

finden sich im jeweils gültigen Modulhandbuch. Von den zum erfolgreichen Abschluss des 

Studiengangs nachzuweisenden 180 ECTS-Leistungspunkte (LP) entfallen:  

 
1. auf die Module im Pflichtteil:     120 LP, 
2. auf die 3 Module im Wahlpflichtteil:      36 LP, 
3. auf das Modul Geologische Kartierung        12 LP, 
4. und auf die dreimonatige Bachelorarbeit:     12 LP 
 

(2) Der Studienverlaufsplan im Anhang gibt den Studierenden Empfehlungen für eine zielge-

richtete Gestaltung ihres Studiums. Der Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen 

stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Ziele und Aufbau der Module 

werden von den zuständigen Gremien des Fachbereichs regelmäßig überprüft und den Erfor-

dernissen angepasst, die sich aus der Weiterentwicklung der Wissenschaft, aus hochschuldi-

daktischen Erkenntnissen sowie Evaluationsergebnissen ergeben.  

(3) Ein im Modulhandbuch nicht aufgeführtes und von anderen Bachelorstudiengängen an der 

Johannes Gutenberg-Universität oder einer anderen Universität im Lehrangebot angebotenes 
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Modul kann auf Antrag des oder der Studierenden vom Prüfungsausschuss als Wahlpflicht-

modul im Einzelfall oder grundsätzlich zugelassen werden, wenn es in seinem Umfang und in 

seinen Anforderungen den nach dieser Ordnung zugelassenen Wahlpflichtmodulen vergleich-

bar ist (mindestens 12 LP).  

(4) Den Studierenden wird empfohlen, zwei Wahlpflichtmodule (5. Fachsemester, entspricht 

24 LP) an einer Universität im Ausland zu belegen. Für die volle Anerkennung können die 

Verbindungen der Johannes Gutenberg-Universität mit ausländischen Universitäten genutzt 

werden, über die in den Studienfachberatungen Auskunft erteilt wird.  

 

II. Prüfung 

§ 9 
Zulassung zur Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den studienbegleitenden Modulprüfungen und der schrift-

lichen Bachelorarbeit. 

(2) An Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen der Bachelorprüfung kann nur teilnehmen, 

wer zum Zeitpunkt der Prüfungs- oder Studienleistung ordnungsgemäß in dem Bachelorstudi-

engang Geowissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingeschrieben 

und nicht beurlaubt ist sowie seinen Prüfungsanspruch nicht verloren hat; § 67 Abs. 4 Hoch-

SchG (Frühstudierende) bleibt unberührt. 

(3) Bei Studien- und Prüfungsleistungen von Studierenden mit Behinderungen oder chroni-

schen Erkrankungen sind deren besondere Belange zur Wahrung ihrer Chancengleichheit zu 

berücksichtigen und ein Nachteilsausgleich zu gewähren. Macht die Kandidatin oder der Kan-

didat glaubhaft, dass sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Be-

hinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise 

in der vorgesehenen Form abzulegen, gestattet ihr oder ihm die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses, die Prüfungsleistung innerhalb einer verlängerten Arbeitszeit oder 

gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage 

eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Dem Prüfling obliegt es, belastende Beeinträchti-

gungen unverzüglich zu melden, d.h. vor Bekanntgabe des Bewertungsergebnisses. 

(4) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung gilt mit der Meldung zur ersten Modulprü-

fung bzw. zur ersten Modulteilprüfung innerhalb der vom Prüfungsausschuss bekannt gege-

benen Frist als gestellt.  

(5) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist beizufügen: 

1. eine Erklärung, ob die Kandidatin oder der Kandidat bereits eine Bachelorprüfung im Ba-

chelorstudiengang Geowissenschaften an einer Hochschule in Deutschland endgültig nicht 

bestanden hat oder ob sie oder er sich in einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an 

einer Hochschule in Deutschland oder im Ausland befindet. In dieser Erklärung hat die Kandi-

datin oder der Kandidat auch zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen 

Studiums in einem anderen Studiengang dem Prüfungsausschuss den Beginn und Abschluss 

des Prüfungsverfahrens sowie das Nichtbestehen von Prüfungen und Leistungsüberprüfun-

gen in dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilen wird. 

2. eine Erklärung darüber, ob und ggf. wie oft die Kandidatin oder der Kandidat bereits Prü-

fungs- und Studienleistungen im Bachelorstudiengang Geowisenschaften oder in denselben 

Fächern oder Modulen eines anderen Studienganges an einer Hochschule in Deutschland 

oder im Ausland nicht bestanden hat. 
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In der Erklärung gemäß Nummer 2 hat die Kandidatin oder der Kandidat zu versichern, dass 

sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums in einem anderen Studiengang dem Prü-

fungsausschuss den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das Nichtbestehen 

von Prüfungen und Leistungsüberprüfungen in dem anderen Studiengang unverzüglich schrift-

lich mitteilen wird. Der Prüfungsausschuss ist dazu berechtigt, eine Bescheinigung der abge-

benden Hochschule zu verlangen, wonach nach dortigem Recht der Studien- und Prüfungs-

anspruch in demselben oder einem vergleichbaren Studiengang nicht endgültig verloren ist 

(„Unbedenklichkeitsbescheinigung“). 

(6) Die Zulassung zur Bachelorprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Meldefrist gemäß Absatz 4 nicht eingehalten wurde aus einem Grund, den die Kan-

didatin oder der Kandidat zu vertreten hat, oder 

2. die Unterlagen gemäß Absatz 5 unvollständig sind und auch nach Setzung einer Nach-

frist nicht vollständig vorgelegt werden, oder 

3. die Kandidatin oder der Kandidat nicht im Bachelorstudiengang Geowissenschaften an 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingeschrieben ist, oder 

4. die Kandidatin oder der Kandidat die Prüfung in einem Bachelorstudiengang Geowi-

senschaften an einer Hochschule in Deutschland endgültig nicht bestanden hat, oder 

5. die Kandidatin oder der Kandidat wegen der Anrechnung von Fehlversuchen gemäß 

§ 17 Abs. 3 keine Möglichkeit mehr zur Erbringung von Prüfungsleistungen oder Stu-

dienleistungen hat, die für das Bestehen der Prüfung erforderlich sind.  

Wird die Zulassung zur Prüfung aufgrund der Nr. 4 oder 5 abgelehnt, ist die Einschreibung 

aufzuheben. 

(7) Wird die Kandidatin oder der Kandidat zur Prüfung nicht zugelassen, ist ihr oder ihm diese 

Entscheidung unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Dem Bescheid ist eine Rechts-

behelfsbelehrung beizufügen.  

 

§10 
Studienbegleitende Modulprüfung 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul 

ab. Die Teilnahme an einer Modulabschlussprüfung setzt die fristgerechte Anmeldung gemäß 

§ 11 voraus. Gegenstand der Prüfungen sind die Inhalte aller Lehrveranstaltungen des jewei-

ligen Moduls. Durch die Prüfung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie 

oder er die Inhalte und Methoden des Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen be-

herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden kann. 

(2) Eine Modulprüfung besteht grundsätzlich aus einer Prüfungsleistung, die sich auf die 
Stoffgebiete aller Lehrveranstaltungen des Moduls erstreckt. Sie kann die erfolgreiche Teil-
nahme an Lehrveranstaltungen des Moduls voraussetzen (Studienleistungen); über Ausnah-
men entscheidet der Prüfungsausschuss. Der Anhang kann kumulative Modulprüfungen 
(Teilprüfungen) vorsehen, diese sind nur im begründeten Einzelfall zulässig. Für kumulative 
Modulprüfungen gelten die Bestimmungen des Absatz 3 un der §§ 11 bis 14 entsprechend. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und benoteten Studienleistungen sowie die Bildung 
der Note der im Anhang vorgeschriebenen Module erfolgt gemäß § 16.  
 

(3) Modulprüfungen können in Form mündlicher Prüfungen gemäß § 12, Klausuren und sons-

tiger schriftlicher Leistungen gemäß § 13, oder praktischer Leistungen gemäß § 14 abgelegt 
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werden. Andere als die in den §§ 12-14 genannte Prüfungsarten sind nach Maßgabe des An-

hangs zulässig, die Bestimmungen der §§ 12-14 sind entsprechend anzuwenden. Die Art und 

Dauer der der einzelnen Module sind im Anhang geregelt. 

 

§ 11 
Anmeldung zur Modulprüfung 

(1) Modulprüfungen gemäß §§ 12 bis 14 werden in der Regel innerhalb von Prüfungszeiträu-

men abgelegt. Die Anmeldung soll in der Regel zu Beginn des Semesters erfolgen, in dem die 

letzte Studienleistung des jeweiligen Moduls erbracht wird. Der Antrag auf Zulassung zu jeder 

Modulprüfung ist innerhalb der vom Prüfungsausschuss bekannt gegebenen Frist zu richten. 

Die Prüfungstermine für die Modulabschlussprüfungen werden vom Prüfungsausschuss im 

Einvernehmen mit den Prüfern und den Prüferinnen festgelegt. Der Prüfungsausschuss gibt 

möglichst frühzeitig, in der Regel in den ersten beiden Wochen nach Vorlesungsbeginn eines 

jeden Semesters, in einem Prüfungsplan Zeit und Ort der Prüfungen, die Prüfungsform, die 

Namen der Prüfer und Prüferinnen sowie Fristen für die Meldung bekannt.  

(2) Die Meldung zu einer Modulprüfung ist verbindlich, wenn sie nicht durch schriftliche Erklä-

rung (z.B. im elektronischen Portal) bis zum Rücktrittstermin zurückgezogen wird. Ein Rücktritt 

von einer Modulabschlussprüfung ist bis spätestens 7 Tage vor dem Prüfungstermin ohne An-

gaben von Gründen möglich.  

 

§ 12 
Mündliche Modulprüfungen 

(1) Mündliche Modulprüfungen werden vor mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kolle-

gialprüfung) oder vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Bei-

sitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers abgelegt. Die Kandidatin oder der Kandidat kann 

eine Prüferin oder einen Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 

(2) Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder Gruppenprüfung (max. vier Kandidatinnen 

oder Kandidaten) durchgeführt werden und dauert nach näherer Regelung im Anhang min-

destens 15, höchstens 30 Minuten pro Kandidatin oder Kandidat. In begründeten Fällen kön-

nen im Anhang auch abweichende Zeiten festgelegt werden. Ergibt sich aus den Prüfungsfra-

gen die Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind 

diese Teil der mündlichen Prüfung. Vor der Festsetzung der Note hört die Prüferin oder der 

Prüfer die anderen an einer Kollegialprüfung mitwirkenden Prüferinnen oder Prüfer und Beisit-

zerinnen oder Beisitzer. Das Ergebnis ist der Kandidatin oder dem Kandidaten jeweils im An-

schluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Bei Nichtbestehen sind der Kandidatin 

oder dem Kandidaten die Gründe zu eröffnen. 

(3) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen. In der Nie-

derschrift sind die Namen der Prüferinnen oder Prüfer, der oder des Protokollführenden sowie 

der Kandidatin oder des Kandidaten, Beginn und Ende der mündlichen Prüfung, die wesentli-

chen Gegenstände der mündlichen Prüfung, die Prüfungsleistungen und die erteilten Noten 

aufzunehmen. Die Niederschrift darf nicht in elektronischer Form abgefasst werden. 

(4) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende des betreffenden Fachbereiches auf An-

trag als Zuhörerinnen oder Zuhörer anwesend sein, sofern sich keine der Kandidatinnen oder 

der Kandidaten bei der Meldung zur Prüfung dagegen ausspricht. Die Prüferin oder der Prüfer 

entscheidet über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung beim Prüfungs-

ausschuss eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der vorhandenen Plätze. Kandidatin-
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nen oder Kandidaten desselben Prüfungstermins sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausge-

schlossen. Wenn die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung gefährdet ist, kann auch 

noch während der Prüfung der Ausschluss der Studierenden erfolgen. Die Öffentlichkeit der 

Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Auf 

Antrag von Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Johannes Gutenberg-Uni-

versität Mainz oder die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereiches und auf Antrag Studie-

render mit Behinderung oder chronischer Erkrankung die oder der Beauftragte für die Belange 

von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung an mündlichen Prüfungen 

teilnehmen. 

 

§ 13 
Schriftliche Modulprüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur ist die schriftliche Bearbeitung einer 

oder mehrerer von der Prüferin oder dem Prüfer gestellten Aufgaben zu verstehen, die mit den 

geläufigen Methoden des Faches, in begrenzter Zeit, mit in der Regel begrenzten Hilfsmitteln 

und unter Aufsicht zu erfolgen hat. Klausuren können in multimedial gestützter Form durchge-

führt werden, sofern die Voraussetzungen hierfür gemäß Absatz 4 gegeben sind. 

(2) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer 

bewertet. Im Falle der letzten Wiederholungsprüfung sind sie durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten. Bei einer Bewertung durch zwei Prüferinnen oder Prüfer 

errechnet sich die Note aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen. § 16 Abs. 2 gilt 

entsprechend. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. Findet die Wie-

derholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum statt, sind die Prüfungsergebnisse spätestens 

zwei Wochen, andernfalls vier Wochen, vor dem Wiederholungstermin bekannt zu geben. 

(3) Ist die zweite Wiederholung einer schriftlichen Prüfung nicht bestanden, findet hierzu eine 

mündliche Ergänzungsprüfung statt, wenn dies für das jeweilige Modul oder das jeweilige Fach 

im Anhang vorgesehen ist. Diese mündliche Ergänzungsprüfung ist grundsätzlich als Einzel-

prüfung abzuhalten und soll zwischen 15 und 45 Minuten dauern; sie ist zeitnah durchzufüh-

ren. Der Antrag muss spätestens einen Monat nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

gestellt werden, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Bei der mündlichen 

Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, ob die Kandidatin oder der Kandidat 

die Note 4,0 oder schlechter erhält. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, 

wenn die Kandidatin oder der Kandidat an der Prüfung nicht teilgenommen hat oder wenn die 

Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 18 Abs. 3 beruht. 

(4) Multimedial gestützte Prüfungsleistungen („e-Klausuren“) sind zulässig, sofern sie dazu 

geeignet sind, den Nachweis gemäß § 10 Abs. 1 Satz 4 zu erbringen oder hierzu beizutra-

gen; erforderlichenfalls können sie durch andere Prüfungsformen ergänzt werden. Multime-

dial gestützte Prüfungsaufgaben werden in der Regel von zwei Prüferinnen oder Prüfern er-

arbeitet. Sie bestehen insbesondere in Freitextaufgaben, Lückentexten, Zuordnungsaufga-

ben. Multiple Choice-Fragen sind unter den Voraussetzungen gemäß Abs. 5 zulässig. Vor 

der Durchführung multimedial gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die 

elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und dauerhaft den Kandi-

datinnen und Kandidaten zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer 

fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin oder –führer) durchzuführen. Über den Prü-

fungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen der Protokoll-

führerin oder des Protokollführers sowie der Prüfungskandidatinnen und –kandidaten, Be-

ginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besonderen Vorkommnisse aufzunehmen sind. 

Den Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den Bestimmungen des § 21 Möglichkeit der 
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Einsichtnahme in die multimedial gestützte Prüfung sowie das von ihnen erzielte Ergebnis zu 

gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer Musterlösung, das Bewertungsschema, 

die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen zu archivieren. 

 

(5) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren („Multiple-Choice-Prüfung“) liegt vor, wenn die für 

das Bestehen der Prüfung mindestens erforderliche Leistung der Kandidatinnen und Kandida-

ten ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antworten erreicht werden 

kann. Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zulässig, wenn sie dazu geeignet  sind, 

den Nachweis über das Erreichen des Prüfungsziels gemäß § 10 Abs. 1 Satz 4 zu erbringen. 

Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern vorzubereiten. 

Die Prüferinnen und Prüfer wählen den Prüfungsstoff aus, formulieren die Fragen und legen 

die Antwortmöglichkeiten fest. Ferner erstellen sie das Bewertungsschema gemäß Satz 9 bis 

13 und wenden es im Anschluss an die Prüfung an. Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei 

verstehbar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, den zu überprüfenden Kenntnis- 

und Wissenstand der Kandidatinnen und Kandidaten eindeutig festzustellen. Die Vorausset-

zungen für das Bestehen der Prüfung sind vorab festzulegen.  

Vor der erstmaligen Durchführung einer Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist dem Prüfungs-

ausschuss von den Prüferinnen und Prüfern eine Beschreibung der Prüfung vorzulegen, aus 

der sich die Eignung gemäß Satz 2 ergibt. Ferner sind für jede Prüfung  

• die ausgewählten Fragen, 

• die Musterlösung und 

• das Bewertungsschema  

beim Prüfungsausschuss zu hinterlegen. 

Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat mindestens 50 Prozent der 

gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. Liegt der Gesamtdurchschnitt der in ei-

ner Prüfung zutreffend beantworteten Fragen unter 50%, so ist die Klausur auch bestanden, 

wenn die Zahl der von der Kandidatin oder dem Kandidaten zutreffend beantworteten Fragen 

die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungsteilnehmer um nicht mehr als 15 Prozent 

unterschreitet. Alternativ kann die Bestehensgrenze auf mindestens 60 Prozent der gestellten 

Prüfungsfragen festgelegt werden; in diesem Fall beträgt die Gleitklausel 22 Prozent.Ein Be-

wertungsschema, das ausschließlich eine absolute Bestehensgrenze festlegt, ist unzulässig. 

Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: 

Wurde die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 

Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note 

 

„sehr gut“, wenn mindestens 75 Prozent, 

„gut“,  wenn mindestens 50 aber weniger als 75 Prozent, 

„befriedigend“, wenn mindestens 25 aber weniger als 50 Prozent, 

„ausreichend“, wenn keine oder weniger als 25 Prozent  

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet wurden.  

 



14 
 

 

(6) Über Hilfsmittel, die bei einer Klausurarbeit benutzt werden dürfen, entscheidet die Prüferin 

oder der Prüfer. Eine Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit der Ankündigung 

des Prüfungstermins bekannt zu geben.  

 

§ 14 
Praktische Modulprüfungen 

(1) Die praktische Prüfung im Rahmen einer Labor- oder Geländeübung (z.B. Praktikum, Ge-

ologische Kartierung) findet als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Die praktische Prüfung er-

folgt in der Regel schriftlich als Bericht bzw. Hausarbeit und kann mit einer mündlichen Prä-

sentation der Ergebnisse als Bestandteil der Prüfung abschließen. Die Voraussetzungen für 

das Bestehen der Prüfung sind vorab festzulegen. Der Arbeitsumfang wird durch die im An-

hang für das entsprechende Modul angegebene Leistungspunktzahl festgelegt und darf diese 

nicht übersteigen. Sofern eine schriftliche Prüfung als Gruppenprüfung durchgeführt wird, gilt 

§ 15 Abs. 8 entsprechend. Bei einer Gruppenarbeit sind die eigenständig sowie gegebenen-

falls die gemeinsam verfassten Teile der Arbeit eindeutig zu benennen. 

(2) Unter einer Prüfung in Form einer Projekt- bzw. Hausarbeit ist die schriftliche Erstellung 

eines Berichtes zu einer Übung mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit 

zu verstehen. Die Übung muss Bestandteil eines Moduls sein. Für die Anfertigung der Haus-

arbeit steht ein Zeitraum von in der Regel 4 Wochen nach Beendigung der Übung zur Verfü-

gung. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist beim Prüfungsausschuss aktenkundig zu machen. Die 

Prüfenden sind verpflichtet, die Themen so zu stellen, dass diese Frist eingehalten werden 

kann.  

(3) Über Hilfsmittel, die bei einer praktischen Prüfung benutzt werden dürfen, entscheidet die 

Prüferin oder der Prüfer. Die Kandidatin oder der Kandidat reicht die Hausarbeit fristgemäß 

beim Prüfungsausschuss in zweifacher Ausfertigung ein. Bei der Abgabe hat die oder der Stu-

dierende schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen schriftlichen und elektronischen Quellen sowie andere Hilfsmit-

tel benutzt hat. Der Zeitpunkt der Abgabe der ist aktenkundig zu machen und sollte i.d.R. 6 

Wochen nach Beendigung des praktischen Teils erfolgen. Die Prüfenden sind verpflichtet, die 

Themen so zu stellen, dass diese Frist eingehalten werden kann. Auf Antrag der Kandidatin 

oder des Kandidaten kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der Betreuerin oder 

dem Betreuer die Bearbeitungszeit um maximal zwei Wochen verlängern.  

(4) Die praktische Prüfung wird in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer abgenom-

men und bewertet. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. Wird die 

Hausarbeit als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, kann dem Studierenden zur ersten Wie-

derholung eine Nachbesserung unter Setzung einer Frist ermöglicht werden.  

(5) Bei erneutem Nicht-Bestehen der praktischen Modulprüfung muss für eine zweite Wieder-

holung das gesamte Modul wiederholt werden und eine neue Ausarbeitung mit anderer The-

matik eingereicht werden. Für die zweite Wiederholung gilt § 17 Abs. 3 und 4 entsprechend. 

§ 15 
Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die zeigen soll, dass die Kandidatin oder der 

Kandidat dazu in der Lage ist, ein Problem aus dem Gegenstandsbereich des Bachelorstudi-

engangs mit den erforderlichen Methoden in dem festgelegten Zeitraum zu bearbeiten. Die 

Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit hat die Pflicht, die Kandidatin oder den Kandidaten bei 

der Anfertigung der Bachelorarbeit anzuleiten und sich regelmäßig über den Fortgang der Ar-

beit zu informieren. 
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(2) Die Betreuung der Bachelorarbeit wird von einer Person aus dem Kreis der Prüfungsbe-

rechtigten gemäß § 6 Abs. 2 übernommen. Soll die Bachelorarbeit in einer nicht dem Fachbe-

reich angehörenden Einrichtung angefertigt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung der oder 

des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  

(3) Das vorläufige Thema der Bachelorarbeit ist mit der Betreuerin oder dem Betreuer zu ver-

einbaren und dieses mit einer Bestätigung der Betreuerin oder des Betreuers dem Prüfungs-

ausschuss bei der Meldung zur Bachelorarbeit gemäß Absatz 4 vorzulegen. Findet die Kandi-

datin oder der Kandidat keine Betreuerin und keinen Betreuer, so sorgt die oder der Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses dafür, dass diese oder dieser rechtzeitig ein Thema für eine 

Bachelorarbeit erhält. 

(4) Die Meldung zur Bachelorarbeit erfolgt in der Regel im sechsten Semester, sofern mindes-

tens 130 der in § 8 Abs. 1 genannten Leistungspunkte erworben wurden. 

(5) Die Arbeit ist innerhalb einer Bearbeitungsfrist von drei Monaten zu erstellen und abzuge-

ben. Die aufzuwendende Bearbeitungszeit ergibt sich aus den zu vergebenden 12 Leistungs-

punkten und dem Richtwert von 30 Stunden „student work load“ pro Leistungspunkt. 360 Stun-

den an Arbeitszeit sollen innerhalb der Frist von drei Monaten in die Bachelorarbeit investiert 

werden, und zwar einschließlich Recherchen, Experimentieren, Auswerten und schriftliches 

Zusammenfassen. In besonderen Fällen kann auf schriftlichen Antrag der Kandidatin oder des 

Kandidaten der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer 

die Bearbeitungszeit um maximal zwei Wochen verlängern. Bei einer eventuellen Verlänge-

rung ist auf die Einhaltung der Regelstudienzeit zu achten. 

(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind von der Betreuerin oder von 

dem Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelorarbeit eingehalten 

werden kann. Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit durch die Betreuerin oder den 

Betreuer an die Kandidatin oder den Kandidaten erfolgt über den Prüfungsausschuss; § 9 Abs. 

5 gilt entsprechend. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist beim Prüfungsausschuss aktenkundig zu 

machen. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbei-

tungszeit zurückgegeben werden. Ein neues Thema ist unverzüglich, spätestens jedoch inner-

halb von vier Wochen, zu vereinbaren; Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 gelten entsprechend. 

(7) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt werden. Die Zu-

stimmung des Prüfungsausschusses zur Anfertigung in einer Fremdsprache wird erteilt, sofern 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. hinreichende Beherrschung der gewählten Fremdsprache durch die Kandidatin oder 

den Kandidaten, 

2. hinreichende sprachliche Qualifikation in der gewählten Fremdsprache seitens der ge-

wählten Betreuerin oder des Betreuers, 

3. Möglichkeit zur Bestellung einer Zweitgutachterin oder eines Zweitgutachters gemäß 

Absatz 10 Satz 2 mit hinreichender sprachlicher Qualifikation in der gewählten Fremd-

sprache. 

Der Antrag auf Anfertigung der Bachelorarbeit in einer Fremdsprache ist zusammen mit der 

schriftlichen Einverständniserklärung der Betreuerin oder des Betreuers im Rahmen der Mel-

dung zur Bachelorprüfung vorzulegen. 

(8) Die Bachelorarbeit kann, sofern die Betreuerin oder der Betreuer dem zustimmt, auch in 

Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag 
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der einzelnen Kandidatin oder des einzelnen Kandidaten muss aufgrund der Angabe von Ab-

schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung 

deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein sowie den Anforderungen nach Absatz 1 ent-

sprechen.   

(9) Die Kandidatin oder der Kandidat reicht die Bachelorarbeit fristgemäß beim Prüfungsaus-

schuss in digitaler Form ein. Sofern seitens der Gutachterinnen und Gutachter verlangt, muss 

zusätzlich eine gebundene Version pro Gutachterin oder Gutachter eingereicht werden. Das 

Format muss den Vorgaben des Prüfungsausschusses entsprechen. Sie oder er hat bei der 

Abgabe schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen schriftlichen und elektronischen Quellen sowie andere Hilfsmit-

tel benutzt hat. Wird die Arbeit gemäß Absatz 7 in einer Fremdsprache angefertigt, ist eine 

mindestens ein- seitige deutschsprachige Zusammenfassung beizufügen. Der Zeitpunkt der 

Abgabe ist aktenkundig zu machen. Wird die Bachelorarbeit nach Absatz 5 nicht fristgerecht 

oder nicht in der Form gemäß Satz 1 oder 2 abgegeben, kann sie als mit „nicht ausreichend“ 

(5,0) bewertet werden. 

(10)  Der Prüfungsausschuss leitet die Bachelorarbeit der Betreuerin oder dem Betreuer als 

Erstgutachterin oder Erstgutachter zu. Gleichzeitig bestellt er eine weitere Gutachterin oder 

einen weiteren Gutachter aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten gemäß § 6 Abs. 2 zur Zweit-

bewertung und leitet ihr oder ihm die Arbeit zu. Mindestens eine oder einer der Gutachtenden 

muss Hochschullehrerin oder Hochschullehrer des zuständigen Fachbereichs der Universität 

Mainz sein. 

(11) Die vorgelegte Bachelorarbeit ist von den Gutachterinnen und Gutachtern gemäß den 

Vorgaben des § 16 zu bewerten und es ist je ein schriftliches Gutachten zu erstellen. Weichen 

die Bewertungen der beiden Gutachten bis zu einer vollen Notenstufe (≤ 1,0) voneinander ab, 

so wird die Gesamtnote aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelbewertungen gebildet. 

Gehen die Noten der beiden Gutachten um mehr als eine volle Notenstufe (> 1,0) auseinander 

oder bewertet eine Gutachtende oder ein Gutachtender die Arbeit mit „nicht ausreichend“ und 

die oder der andere Gutachtende mit wenigstens „ausreichend“, bestimmt die oder der Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses eine dritte Prüferin oder einen dritten Prüfer. Sofern zwei der 

drei Gutachten die Bewertung „nicht ausreichend“ vorschlagen, ist die Arbeit nicht bestanden; 

andernfalls ermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die endgültige Ge-

samtnote aus dem arithmetischen Mittel der Gutachten, die die Arbeit wenigstens mit „ausrei-

chend“ benoten. Das Bewertungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten. § 16 Abs. 

2 gilt entsprechend. 

(12) Die Bachelorarbeit kann, wenn beide Gutachten dies vorschlagen, einmalig zur Überar-

beitung zurückgegeben werden. Eine Rückgabe zur Überarbeitung kann nur dann vorgeschla-

gen werden, wenn die Mängel der Arbeit, die zu einem Nichtbestehen führen würden, in der 

Frist gemäß Satz 6 behebbar erscheinen. Weichen die Gutachten im Vorschlag voneinander 

ab, sind die Gutachtenden gehalten sich zu einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, wird 

ein drittes Gutachten gemäß Absatz 11 eingeholt. Entsprechend des mehrheitlichen Vor-

schlags wird Arbeit zur Überarbeitung zurückgegeben, mit „nicht ausreichend“ bewertet oder 

die Gesamtnote aus dem arithmetischen Mittel der Gutachten, die die Arbeit wenigstens mit 

„ausreichend“ bewerten, durch den Prüfungsausschuss festgestellt.  Die Frist für die Überar-

beitung darf einen Zeitraum von zwei Wochen nicht überschreiten. Im Falle eines positiven 

Ergebnisses wird die Bachelorarbeit mit „4,0“ bewertet. 

(13) Die Bachelorarbeit ist nicht bestanden, wenn die Gesamtnote nicht mindestens „ausrei-

chend“ (4,0) ist; Absatz 11 Satz 5 ist zu beachten. Sie kann einmal wiederholt werden. Der 
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Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat innerhalb von sechs 

Wochen nach entsprechender Bekanntgabe ein neues Thema für eine Bachelorarbeit erhält. 

Eine Rückgabe des Themas in der in Absatz 6 Satz 4 genannten Frist ist nur zulässig, wenn 

die Kandidatin oder der Kandidat bei der ersten Anfertigung ihrer oder seiner Bachelorarbeit 

von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung der Bachelo-

rarbeit ist ausgeschlossen. 

 

§ 16 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Gesamtnote 

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen und benoteten Studienleistungen sind 

folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = Eine hervorragende Leistung, 

1,7; 

2,0; 2,3 

= gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli-

chen Anforderungen liegt, 

2,7; 

3,0; 3,3 

= befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anfor-

derungen genügt, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-

forderungen nicht mehr genügt. 

 

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die dem Modul gemäß Anhang zugeordneten Stu-

dienleistungen erbracht sind und die abschließende Modulprüfung mindestens mit der Note 

„ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleis-

tungen, so muss jede Prüfungsleistung bestanden sein. In diesem Fall errechnet sich die Note 

der Modulprüfung aus dem arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen; 

im Anhang können abweichende Regelungen getroffen werden. Besteht eine Modulprüfung 

aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note der Modulprüfung. 

Die Note der Modulprüfung lautet:  

 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 einschließlich   = sehr gut,  

bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 einschließlich   = gut,  

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 einschließlich   = befriedigend,  

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 einschließlich   = ausreichend,  

bei einem Durchschnitt über 4,0   = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-

sichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(3) Zur Ermittlung der Gesamtnote der Bachelorprüfung werden die Noten für die einzelnen 

Modulprüfungen gemäß § 10, sofern diese in die Endnote eingehen und die Note für die Ba-
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chelorarbeit mit den jeweiligen Leistungspunkten multipliziert, addiert und durch die Gesamt-

zahl der einbezogenen Leistungspunkte dividiert. Im Übrigen gilt Absatz 2 Satz 5 und 6 ent-

sprechend. Unbenotete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. 

(4) Nach Maßgabe entsprechender Regelungen im Anhang kann die Kandidatin oder der Kan-

didat innerhalb von sechs Wochen nach entsprechender Bekanntgabe der Note beantragen, 

dass einzelne Modulprüfungen aus dem ersten Studienjahr nicht in die Gesamtnote gemäß 

Absatz 3 eingehen. Der Antrag ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu stellen, wobei der 

Anteil nicht berücksichtigter Prüfungsleistungen 15 Leistungspunkte bzw. ein Modul nicht über-

schreiten darf.  

§ 17 
Bestehen und Nichtbestehen, Wiederholung der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen gemäß § 10 zu den gemäß 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 vorgeschriebenen Modulen erfolgreich abgelegt sowie die Bachelorar-

beit mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 

(2) Pflicht-Modulprüfungen und Wahlpflicht-Modulprüfungen können in allen Teilen, in denen 

sie nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, höchstens zweimal wiederholt wer-

den. Eine nicht bestandene Pflicht-Modulprüfung kann nicht durch eine andere Prüfung ersetzt 

werden. Bei kumulativen Modulprüfungen (Modulteilprüfungen) sind nur die nichtbestandenen 

Teilprüfungen zu wiederholen. 

Bei nicht bestandenen Wahlpflicht-Modulprüfungen können Studierende einmal während des 

gesamten Studiengangs das Wahlpflicht-Modul nach dem ersten oder zweiten Nicht-Bestehen 

wechseln. Die oder der Studierende erhält für die neue Wahlpflicht-Modulprüfung erneut drei 

Versuche, um die Prüfung erfolgreich abzuschließen. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. 

Die nichtbestandene Modulprüfungsleistung der ursprünglichen Wahl wird im Abschlussdoku-

ment nicht ausgewiesen. Davon unberührt bleiben alle weiteren Regelungen von § 17 zum 

Bestehen und Nichtbestehen sowie Wiederholen von Prüfungen. Die Wiederholung einer be-

standenen Prüfungsleistung ist ausgeschlossen. 

(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen oder prüfungsrelevante Studienleistungen in dem-

selben Bachelorstudiengang an einer anderen Hochschule in Deutschland sind als Fehlversu-

che auf die zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen anzurechnen. Als Fehlversuche an-

zurechnen sind ferner nicht bestandene Prüfungsleistungen und prüfungsrelevante Studienle-

istungen in Modulen oder Prüfungsgebieten eines anderen Studienganges an einer Hoch-

schule in Deutschland, die denen im Bachelorstudiengang Geowissenschaften im Wesentli-

chen entsprechen, soweit für deren Bestehen gleichwertige oder geringere Anforderungen ge-

stellt wurden. Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung oder prüfungsrelevanten Studien-

leistung ist ausgeschlossen. 

(4) Die erste und zweite Wiederholung einer Modulprüfung oder einer Modulteilprüfung soll 

jeweils innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Nichtbestehen abgelegt werden; in begrün-

deten Fällen können längere Fristen vorgesehen werden, für die erste und zweite Wiederho-

lung insgesamt jedoch nicht mehr als zwei Jahre. Werden Fristen für die Wiederholung von 

Prüfungen versäumt, gelten die versäumten Prüfungen als nicht bestanden. § 3 Abs. 4 ist 

anzuwenden. Das unentschuldigte Fernbleiben von einer angemeldeten Wiederholungsprü-

fung wird als Fehlversuch gewertet. 

(5) Für die Wiederholung der Bachelorarbeit gilt § 15 Abs. 12. 
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(6) Kann eine Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist die Bachelor-

prüfung endgültig nicht bestanden und eine Fortführung des Studiums in demselben Bachelor-

studiengang nicht mehr möglich. 

(7) Ist die Bachelorprüfung nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden, so erteilt der Prü-

fungsausschuss der Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid, 

der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb 

welcher Frist die Prüfung wiederholt werden kann. Der Bescheid über die nicht bestandene 

oder endgültig nicht bestandene Bachelorprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-

sehen. 

 

§ 18 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu einem ordnungsgemäß festgesetzten und mit-

geteilten Termin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der 

Prüfung ohne triftige Gründe zurücktritt, wird die jeweilige Prüfungsleistung mit „nicht ausrei-

chend“ (5,0) bewertet. Prüfungen gelten auch dann als nicht bestanden, wenn sie die Kandi-

datin oder der Kandidat nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen abgelegt hat. Dasselbe gilt, 

wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit 

erbracht wird. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten Gründe 

müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 

werden. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, wird ein neuer Termin anberaumt. 

Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Erfolgen Versäum-

nis oder Rücktritt wegen Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten, so muss dies durch 

ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Die Kandidatin oder der Kandidat muss das ärzt-

liche Attest unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, spätestens bis zum dritten Tag nach 

dem Prüfungstermin beim Prüfungsausschuss vorlegen. Bei einer erstmalig vorgetragenen 

Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest ohne weitere Angaben aus-

reichend, welches lediglich die Prüfungsunfähigkeit aus ärztlicher Sicht bescheinigt. Im Wie-

derholungsfall kann die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt 

der ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und Dauer der Erkrankung sowie deren Auswirkungen 

auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines Amtsarztes ohne diese Angaben verlangt 

werden. Eine Verpflichtung zur Angabe der ärztlichen Diagnose ist nicht zulässig. Der Krank-

heit der Kandidatin oder des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwie-

gend allein zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen gleich. Werden die 

Gründe anerkannt, so ist nach deren Wegfall die Prüfung zum nächstmöglichen Prüfungster-

min abzulegen. 

(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung 

oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, oder erweist sich eine Erklä-

rung gemäß § 14 Absatz 3 Satz 3 als unwahr, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 

„nicht ausreichend“ (5,0) absolviert. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, der den ordnungsge-

mäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer 

oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleis-

tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) absolviert.  

(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem Monat verlangen, 

dass Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 

Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich 
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mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Kandidatin 

oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Die Bestimmungen der Absätze 1-4 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

 

 

§ 19 
Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat die Bachelorprüfung bestanden, so erhält sie oder 

er über die Ergebnisse unverzüglich, in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach der letz-

ten bestandenen Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das Zeugnis enthält die Noten der Modulprü-

fungen und der Bachelorarbeit sowie die Gesamtnote (§ 16 Abs. 3). Die jeweils erworbenen 

Leistungspunkte sind anzugeben. Ferner enthält das Zeugnis das Thema der Bachelorarbeit 

und – auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten - die bis zum Abschluss der Bachelor-

prüfung benötigte Fachstudiendauer. Werden Modulprüfungen an einer anderen Hochschule 

abgelegt und anerkannt, wird der Name der Hochschule, an der die Modulprüfungen abgelegt 

wurden, im Zeugnis genannt. Im Zeugnis werden zusätzlich der der Gesamtnote entspre-

chende ECTS-Grad sowie die dazugehörige ECTS-Definition gemäß dem jeweils gültigen Be-

wertungsschema des European Credit and Accumulation Transfer-System dargestellt, sofern 

die hierzu erforderlichen Daten vorliegen. Über erbrachte zusätzliche, nicht verpflichtend vor-

geschriebene Studien- und Prüfungsleistungen wird auf Antrag der Kandidatin oder des Kan-

didaten eine Zusatzbescheinigung ausgestellt; solche Leistungen werden nicht auf die Ge-

samtnote angerechnet. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wor-

den ist. Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter-

zeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Urkunde aus-

gehändigt, die die Verleihung des Grades eines "Bachelor of Science (BSc.)" beurkundet. Die 

Urkunde trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs unterzeichnet und mit 

dem Siegel des Landes versehen. 

(4) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) ent-

sprechend dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO 

aus. Es ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Als 

Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK 

abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Das Diploma Supplement 

enthält insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studien-

programm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und den Studienverlauf 

sowie über das deutsche Studiensystem.  

(5) Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement sind deutsch- und englischsprachig verfasst. 

Auf Antrag können die Dokumente zusätzlich in einer anderen gängigen Fremdsprache ge-

fasst werden; die Kosten hierfür trägt erforderlichenfalls die Absolventin oder der Absolvent. 

Bei Zeugnissen, Urkunden und Diploma Supplements, die englischsprachig verfasst sind, ist 

die Verwendung elektronischer Unterschriften oder eines Faksimilestempels zulässig. 

(6) Studierende, die die Universität ohne Abschluss verlassen oder ihr Studium an der Univer-

sität in einem anderen Studiengang fortsetzen, erhalten auf Antrag und gegen Vorlage der 

entsprechenden Nachweise eine zusammenfassende Bescheinigung über erbrachte Studien- 
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und Prüfungsleistungen. Der Antrag ist schriftlich unter Beifügung der erforderlichen Unterla-

gen an den Prüfungsausschuss zu richten. 

III. Schlussbestimmungen 

§ 20 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht 

und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 

Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, 

bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichti-

gen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

Die Prüferinnen oder Prüfer werden vorher gehört.  

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-

fung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-

wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Landesverwaltungsverfah-

rensgesetzes. 

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung 

zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis, das Diploma Supplement und gegebenenfalls der ent-

sprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Mit diesen 

Dokumenten ist auch die Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täu-

schungshandlung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 

Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von zwei Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 

ausgeschlossen. 

 

§ 21 
Informationsrecht der Kandidatin oder des Kandidaten 

(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann sich vor Abschluss der Bachelorprüfung über Er-

gebnisse (Noten) ihrer oder seiner Studien- und Prüfungsleistungen informieren. 

(2) Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder 

seine Prüfungsakten einschließlich der Bachelorarbeit und die darauf bezogenen Gutachten 

und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Die Einsichtnahme ist auch bei noch nicht abgeschlos-

sener Bachelorprüfung möglich. 

(3) Der Antrag ist binnen eines Jahres nach dem Ablegen einer Prüfungsleistung bei der oder 

dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 22 
Widerspruch 

Gegen Prüfungsentscheidungen kann fristgerecht nach Bekanntgabe der Prüfungsentschei-

dung bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich Widerspruch einge-

legt werden. Über den Widerspruch entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. Bei Wi-

dersprüchen, die sich gegen eine Bewertung einer Prüferin oder eines Prüfers handelt, wird 

deren oder dessen Stellungnahme eingeholt. 
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§ 23 
Prüfungsverwaltungssystem 

(1) Die Prüfungsverwaltung erfolgt in der Regel unter Nutzung eines elektronischen Prüfungs-

verwaltungssystems. Dies umfasst insbesondere die An- und Abmeldung zu Lehrveranstal-

tungen und Prüfungen, die Übermittlung von Dokumenten und die Bekanntgabe der Ergeb-

nisse von Studien- und Prüfungsleistungen.  

(2) Die Studierenden sind verpflichtet die integrierte Studien- und Prüfungsverwaltung sowie 

den von der JGU Mainz bereitgestellten persönlichen E-Mail-Account regelmäßig zu nutzen. 

 

§ 24 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Staatsanzeiger für Rheinland-

Pfalz in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung für die Diplom-Prüfung im Fach Geologie-Paläon-

tologie vom 29. April 1987 (StAnz. S. 956) i. d. F. vom 19. Dezember 2005 (StAnz. S. 1721) 

und die Ordnung für die Diplom-Prüfung im Fach Mineralogie vom 29. April 1987 (StAnz. 960) 

i. d. F. vom 23. August 2005 (StAnz. S. 1297) außer Kraft; die Übergangsregelungen gemäß 

Abs. 2 und 3 bleiben unberührt.  

(2) Studierende, die ihr Studium in den im Abs. 1 genannten Diplomstudiengängen an der 

Johannes Gutenberg – Universität Mainz vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung aufgenommen 

haben, können sich bis einschließlich Sommersemester 2015 nach den in Absatz 1 Satz 2 

genannten Prüfungsordnungen prüfen lassen. In begründeten Einzelfällen kann in Absprache 

mit den zuständigen Einrichtungen des Fachs eine Zulassung zu Teilprüfungen und Prüfungen 

auch dann erfolgen, wenn die in der in Absatz 1 Satz 2 genannten Prüfungsordnung vorgese-

henen Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung aus organisatorischen Gründen nicht mehr 

vollständig erbracht werden können.  

(3) Eine Einschreibung in das 1. Fachsemester der in Abs. 1 genannten Diplomstudiengänge 

ist seit dem Wintersemester 2008/09 nicht mehr möglich. 

Seit dem Sommersemester 2012 ist ein Wechsel in die im Abs. 1 genannten Diplomstudien-

gänge in höhere Fachsemester nicht mehr möglich. 

 

 

Mainz, den 16.06.2011 

Der Dekan 

des Fachbereichs 09 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Univ.-Prof. Dr. W. Hofmeister 



  
  

 

 

Anhang zu §§ 7-11: Module  

Verlaufsplan in Semester nach Anzahl SWS. 

 Semester (Angaben für WiSe-Starter (SoSe-Starter)) 

SWS 1(2) 2(1) 3(4) 4(3) 5 + 6 

1 Endogene Geologie Exogene Geologie Geophysik Geophysik Kartierung 
(Pflicht) 

WPfl-Modul 1 

WPfl-Modul 2 

WPfl-Modul 3 

Bachelorarbeit 

2 

3 

4 

5 Paläontologie 

6 Mineralogie 

7 Paläoklima Geologische 
Geländearbeit 

8 

9 

10 Petrologie 

11 

12 Bodenkunde Quantitative 
Geologie 

13 Mathematik 

14 

15 Tektonik 

16 

17 Experimentalche-
mie 

Angewandte 
Geologie 

18 Geoinformatik 

19 

20 Geologische 

Geländearbeit 

(VL: 1 SWS) 

(Gelände in der 
vorlesungsf. Zeit) 

21 Chemie Praktikum 

Praktikum in der  
vorlesungsfreien Zeit 22  
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Hinweis: Auf Antrag der Studierenden kann die Bewertung eines der Module „Mathematik“, 
„Experimentalchemie“ oder „Chemie Praktikum“ aus der Berechnung der Gesamtnote gemäß 
§ 16 Abs. 3 genommen werden, vgl. § 16 Abs. 4. 

 

GEOW 1A 
 

Endogene Geologie 

[endogene geology] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.065.001.A 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

7 LP = 210 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Grundlagen der endoge-
nen Geologie 

V 1 (2) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

b) Petrologisches Prakti-
kum (endogen) 

Ü 1 (2) Pflicht 2 SWS 83,5 h 3 

c) Vulkanologie V 1 (2) Pflicht 1 SWS 19,5 h 1 

d) Geländeübung (endo-
gen) 

GP 1 (2) Pflicht 0,5 SWS 10 h 1 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht besteht in b) und d) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) - 

Modulprüfung Klausur (120 min) 

 
 
 

GEOW 1B 
 

Exogene Geologie 

[exogene geology] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.065.010.B 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

8 LP = 240 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Grundlagen der exoge-
nen Geologie 

V 2 (1) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

b) Petrologisches Prakti-
kum (exogen) 

Ü 2 (1) Pflicht 2 SWS 83,5 h 3 

c) Umweltgeologie RV 2 (1) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

d) Geländeübung (endo-
gen) 

GP 2 (1) Pflicht 0,5 SWS 10 h 1 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht besteht in b) und d) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) - 

Modulprüfung Klausur (120 min) 



  
  

 

 

  

GEOW 2 
 

Mineralogie 

[mineralogy] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.065.020 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

7 LP = 210 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Mineralogie V 1 (2) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

b) Minerale und Kristalle Ü 1 (2) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

c) Angew, Mineralogie und 
Lagerstätten 

V 1 (2) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht besteht in b) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) - 

Modulprüfung Klausur (90 Minuten) 

  

GEOW 3 
 

Mathematik (Import aus dem Institut für Mathematik) 

[mathematics] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.065.030.R 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

8 LP = 240 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Mathematik f. Natur-wis-
senschaftler*innen 1 

V 2 (1) Pflicht 4 SWS 138 h 6 

b) Mathematik f. Natur-wis-
senschaftler*innen 1 

Ü 2 (1) Pflicht 1 SWS 49,5 h 2 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Keine Anwesenheitspflicht 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) -  

Modulprüfung Klausur (120 min) 

  

GEOW 4A 
 

Experimentalchemie (Import aus dem Institut für 

Chemie) [chemistry practical] 
Modul-Kennnummer: 
M.09.065.040.A 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

6 LP = 180 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

1 Semester 



  
  

 

 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbst-
studium 

Leistungs-
punkte 

a) Experimentalchemie V 1+2 (2+1) Pflicht 3 SWS 103,5 h 4,5 

b) Experimentalchemie Ü 1+2 (2+1) Pflicht 1 SWS 34,5 h 1,5 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Keine Anwesenheitspflicht 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) - 

Modulprüfung Klausur (90 min) 

  
GEOW 4B 

 

Chemie Praktikum (Import aus dem Institut für Chemie) 

[chemistry practical] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.040.B 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
6 LP = 180 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Chemie Praktikum LP 1 o.2 (2 o.1) Pflicht 5 SWS 97,5 h 5 

b) Chemie Seminar S 1 o.2 (2 o.1) Pflicht 1 SWS 19,5 h 1 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Zugangsvoraussetzung(en) Bestandenes Modul „Experimentalchemie“ 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in a) und b*) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) - 

Modulprüfung  

*Die Anwesenheitspflicht im Seminar beruht auf Sicherheitshinweisen, die essentiell für die Durchführung des Praktikums sind 

  
GEOW 5 

 

Geologische Geländearbeit 

[geological fieldwork] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.050.R 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
8 LP = 240 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
2 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Karten und Profile Ü 3 (4) Pflicht 3 SWS 88,5 h 4 

b) Geologie Deutschlands V 4 (3) Pflicht 1 SWS 19,5 h 1 

c) Tagesexkursionen 1 u. 2 GP 4 (3) Pflicht 1 SWS 19,5 h 1 

d) Geländekurs GP 4 (3) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 



  
  

 

 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in a), c) und d) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Klausur (60 min) in VL ‚Geologie Deutschlands‘ 

Modulprüfungen 
Teilprüfung Klausur in ‚Karten und Profile‘ (120 min, 70%) 

Teilprüfung Bericht in ‚Geländeübung‘ (30%) 

  

GEOW 6 
 

Paläoklima 

[palaeoclimate] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.065.060 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

7 LP = 210 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Paläoklima V 2 (1) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

b) Paläoklima Ü 2 (1) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

c) Wissenschaftliches 
Schreiben und Präsen-
tieren 

Ü 2 (1) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Keine Anwesenheit 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Projektarbeit 

Modulprüfung Klausur (90 min) 

  
GEOW 7 

 

Geoinformatik 

[geoinformatics] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.070.R 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
6 LP = 180 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Grundlagen GIS V 2 (1) Pflicht 1 SWS 19,5 h 1 

b) Grundlagen GIS Ü 2 (1) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

c) GIS-Seminar S 2 (1) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Keine Anwesenheitspflicht 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Klausur (90 min) 

Modulprüfung Präsentation 

  

GEOW 8 
 

Geophysik (Kurs a) und b) sind Import aus dem Institut 

für Physik) [geopysics] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.065.080 



  
  

 

 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

13 LP = 390 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

2 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Physik f. Biologie und 
Geowissenschaftlen 

V 3 (4) Pflicht 4 SWS 108 h 5 

b) Physik f. Biologie und 
Geowissenschaftlen 

Ü 3 (4) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

c) Geophysik V 4 (3) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

d) Geophysik Ü 4 (3) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Keine Anwesenheitspflicht 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) - 

Modulprüfung Teilklausur Physik (90 min, 50%); Teilklausur Geophysik (90 min, 50%) 

  
GEOW 9 

 

Petrologie 

[petrology] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.090.R 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
7 LP = 210 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Optik und Mikroskopie Ü 3 (4) Pflicht 3 SWS 58,5 h 3 

b) Petrologie magm. und  

metamorpher Gesteine 
V 3 (4) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

c) Petrologie magm. und  

metamorpher Gesteine 
Ü 3 (4) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in a) und c) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Klausur (90 min) in Optik und Mikroskopie 

Modulprüfung Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (15 min) 

  
GEOW 10 

 

Angewandte Geologie 

[applied geology] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.100.R 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
6 LP = 180 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 



  
  

 

 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Ingenieurgeologie V 3 (4) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

b) Ingenieurgeologie GP 3 (4) Pflicht 1 SWS 19,5 h 1 

c) Hydrogeologie V 3 (4) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

d) Hydrogeologie Ü 3 (4) Pflicht 1 SWS 19,5 h 1 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in b) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) keine 

Modulprüfung Klausur (90 Minuten) 

  
GEOW 11 

 

Bodenkunde (Import aus dem Geographischen Institut) 

[soil science] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.110.R 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
5 LP = 150 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Bodensysteme V 3 (4) Pflicht 2 SWS 99 h 4 

b) Bodenkunde Exkursion GP 3 (4) Pflicht 1 SWS 19,5 h 1 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in a) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en)  - 

Modulprüfungen Klausur (60 min) 

  

GEOW 12 
 

Tektonik 

[tectonics] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.065.120.R 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

6 LP = 180 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Tektonik V 4 (3) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

b) Tektonik Ü 4 (3) Pflicht 1 SWS 49,5 h 2 

c) Geländepraktikum Tek-
tonik (4-tägig) 

GP 4 (3) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in c) 



  
  

 

 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Protokoll im Kurs ‚Geländepraktikum‘ 

Modulprüfungen Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (15 min) 

  
GEOW 13 

 

Paläontologie 

[paleontology] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.130 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
10 LP = 300 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Erd- und Lebensge-

schichte 
V 4 (3) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

b) Paläontologie 1 V 4 (3) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

c) Paläontologie 1 PS 4 (3) Pflicht 3 SWS 88,5 h 4 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in c) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Berichte im Laborpraktikum 

Modulprüfungen Klausur (90 min) 

  
GEOW 14 

 

Geologische Kartierung 

[geological mapping] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.140 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
12 LP = 360 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Kartierung GP 6. o. 5. (5 o. 6.) Pflicht 8 SWS 276 h 12 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in a) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en)  - 

Modulprüfungen Hausarbeit 

  
GEOW 15 

 

Quantitative Geologie 

[quantitative geology] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.300.R 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
5 LP = 150 h  



  
  

 

 

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Einführung in die Geo-

statistik 
V 4 (3) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

b) Einführung in die Pro-

grammierung 
Ü 4 (3) Pflicht 1 SWS 49,5 h 2 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Keine Anwesenheitspflicht 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en)  - 

Modulprüfungen Hausarbeit 

  
GEOW 16 

 

Berufspraktikum 

[intership] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.400 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Pflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
5 LP = 150 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
28 Tage 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Berufspraktikum Pe 3 (4) Pflicht 28 Tage 0 h 4 

b) Präsentation HS 3 (4) Pflicht 0,5 SWS 24,5 h 1 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in a) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) -  

Modulprüfungen Präsentation 

 
  
 
Wahlpflichtmodule: 
GEOW 23 

 

Angewandte Paläontologie 

[applied paleontology] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.230 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
12 LP = 360 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Paläontologie II V 5 (6) Pflicht 2 SWS 39 h 2 



  
  

 

 

b) Paläontologie II PS 5 (6) Pflicht 3 SWS 148,5 h 6 

c) Geländeübung GP 5 (6) Pflicht 3 SWS 88,5 h 4 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in b) und c) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Bericht (Geländepraktikum) 

Modulprüfungen Klausur (90 min.) oder mündliche Prüfung (15 min.) 

  

GEOW 24 
 

Isotopengeologie 

[isotope geology] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.065.240.R 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

12 LP = 360 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

2 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Isotopengeologie 1 V 5 (6) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

b) Isotopengeologie 1 Ü 5 (6) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

c) Isotopengeologie 2 V 6 (5) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

d) Isotopengeologie 2 Ü 6 (5) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Keine Anwesenheitspflicht 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) -  

Modulprüfungen 
Teilklausur Isotopengeologie 1 (90 min, 50 %) 
Teilklausur Isotopengeologie 2 (90 min, 50 %) 

  
GEOW 26 

 

Meteorologie (Import aus dem Institut für Physik der At-

mosphäre) [meteorology] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.230 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
12 LP = 360 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Einführung in die Meteo-

rologie 
V+Ü 6 (5) Pflicht 4 SWS 168 h 7 

b) Klimatologie und Klima Ü 6 (5) Pflicht 4 SWS 108 h 5 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Keine Anwesenheitspflicht 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) -  

Modulprüfungen Klausur (90 min.) 

 



  
  

 

 

GEOW 29 
 

Physische Geographie (Import aus dem Geogra-

phischen Institut) [physical geography] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.065.290 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

12 LP = 360 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Physische Geographie HS 6 (5) Pflicht 2 SWS 129 h 5 

b) Physische Geographie GP 6 (5) Pflicht 5 SWS 157,5 h 7 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in b) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Referat (Geländepraktikum) 

Modulprüfungen Projektarbeit 

  
GEOW 30 

 

Geostatistik-2 und angewandte Numerik 

[geostatistics-2 and applied numerics] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.240.R 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
12 LP = 360 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
2 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Geostatistik-2 u. angew. 

Numerik 
Ü 5 (6) Pflicht 4 SWS 138 h 6 

b) Geostatistik-2 u. angew. 

Numerik 
HS 5 (6) Pflicht 4 SWS 138 h 6 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in b*) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) -  

Modulprüfungen Präsentation 

* weist das Moderieren von wissenschaftlichen Diskussionen und/oder das Präsentieren eines Themas vor einem Fachpubli-
kum einschließlich des Einübens eines sachgerechten und wertschätzenden Feedbackgeben als wesentliche Lernziele auf 
  

GEOW 34 

 

Petrographisches Praktikum 

[petrographic practical] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.340 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
12 LP = 360 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 



  
  

 

 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Sammeln, Bewahren, 

Vermitteln 
HS 5 (6) Pflicht 4 SWS 168 h 7 

b) Praktikum LP 5 (6) Pflicht 4 SWS 108 h 5 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in b) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Bericht (Praktikum) 

Modulprüfung Mündliche Prüfung (30 min.) 

  

GEOW 35 
 

Kernchemie (Import aus dem Institut für Chemie) 

[nuclear chemistry] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.032.XYZ 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

12 LP = 360 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

1 - 2 Semester (je nach Studienstart) 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Einführung in die Kern-
chemie 

V 5 o. 6. (6) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

b) Einführung in die Kern-
chemie 

Ü 5.o. 6. (6) Pflicht 1 SWS 34,5 h 1,5 

c) Einführung in die Kern-
chemie 

S 5.o. 6. (6) Pflicht 1 SWS 34,5 h 1,5 

d) Kernchemie f. Fortge-
schrittene 1 

LP 6 (6) Pflicht 6 SWS 72 h 4,5 

e) Kernchemie f. Fortge-
schrittene 1 

S 6 (6) Pflicht 1 SWS 34,5 1,5 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in d) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Mündl. Prüfung im Praktikum (30 min.) 

Modulprüfungen Klausur (120 min.) oder mündl. Prüfung (30 min); ist Voraussetzung f. Praktikum 

  
GEOW 36 

 

Georessourcen 

[georesources] 

Modul-Kennnummer: 

M.09.065.800 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
12 LP = 360 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 



  
  

 

 

a) Sedimentpetrographi-

sches Praktikum 
Ü 5 (6) Pflicht 3 SWS 118,5 h 5 

b) Tiefengeothermie HS 5 (6) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

c) Regenerative Energie V 5 (6) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

d) Geländeübung GP 5 (6) Pflicht 1 SWS 19,5 h 1 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in a) und d) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Bericht (Geländeübung) 

Modulprüfung Projektarbeit 

  

GEOW 37 
 

Biomineralisation 

[biomineralization] 

Modul-Kennnummer: 
M.09.065.370 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

12 LP = 360 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Biomineralisation V 6 (5) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

b) Analytik der anorga-
nisch/orgnaischen 
Grenzfläche 

Ü 6 (5) Pflicht 3 SWS 118,5 h 5 

c) Biomineralisation Prakti-
kum 

Ü 6 (5) Pflicht 3 SWS 118,5 h 5 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in c) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) Klausur (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (30 Minuten) 

Modulprüfung Posterpräsentation 

  
GEOW 38 

 

Dynamic Processes and Data Science Modul-Kennnummer: 

M.09.065.380 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
12 LP = 360 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium 

Leistungs-

punkte 

a) Dynamic Processes in 

the Earth 
V 6 (5) Pflicht 2 SWS 39 h 2 

b) Dynamic Processes in 

theEarth 
Ü 6 (5) Pflicht 2 SWS 99 h 4 

c) Big Data and Machine 

Learning 
Ü 6 (5) Pflicht 4 SWS 138 h 6 



  
  

 

 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in b) und c) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) -  

Modulprüfung Projektarbeit 

  

Biologie 10A 
 

Biodiversität (Import aus dem Fachbereich Biologie) 

[biodiversity] 

Modul-Kennnummer: 
M.10.026.600 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlpflicht 

Leistungspunkte (LP) und Ar-
beitsaufwand (workload) 

12 LP = 360 h  

Moduldauer  
(laut Studienverlaufsplan) 

2 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 
Lernformen 

Art 
Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-
tungsgrad 

Kontakt-
zeit (SWS) 

Selbststu-
dium 

Leistungs-
punkte 

a) Humanbiologie und 
Anthropologie 

V 5 (6) Pflicht 3 SWS 58,5 h 3 

b) Ökologie, Biodiversität u. 
Evolution 

V 6 (5) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

c) Zoologische Bestim-
mungstechniken (m. 
Exk.) 

Ü+E 6 (5) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

d) Botanische Bestim-
mungstechniken (m. 
Exk.) 

Ü+E 6 (5) Pflicht 2 SWS 69 h 3 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Anwesenheitspflicht in c) und d) 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 

Studienleistung(en) jeweils eine pro Bestimmungskurs 

Modulprüfungen Klausur (90 min.) 

  
Modul Mathe 2 

 

Mathematik f. Naturwissenschaftler*innen 2 
(Import aus dem Institut für Mathematik) 

[Mathematics for Natural Scientists 2] 

[Modul-Kennnummer ] 

Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Wahlmodul 

Leistungspunkte (LP) und Ar-

beitsaufwand (workload) 
4,5 LP = 135 h  

Moduldauer  

(laut Studienverlaufsplan) 
1 Semester 

Lehrveranstaltungen/ 

Lernformen 
Art 

Regelsemester 
bei Studienbeginn 

WiSe (SoSe) 

Verpflich-

tungsgrad 

Kontakt-

zeit (SWS) 

Selbststu-

dium  

Leistungs-

punkte 

a) Vorlesung „Mathematik 

für Naturwissenschaftler 

2“ 

V 2(3)  2 69 3,0 

b) Übung begleitend zu a) Ü 2(3)  1 34,5 1,5 

Um das Modul abschließen zu können sind folgende Leistungen zu erbringen: 

Anwesenheit Keine Anwesenheitspflicht 

Aktive Teilnahme gemäß § 5 Abs. 3 



  
  

 

 

Studienleistung(en)  

Modulprüfung Klausur (60-120 Min) 

 
Abkürzungen: 
V: Vorlesung 
RV: Ringvorlesung 
V+Ü: Vorlesung inkl. Übungsteil 
Ü: Übung 
Ü+E: Übung inkl. Exkursion 
S: Seminar 
HS: Hauptseminar 
LP: Laborpraktikum 
E: Exkursion 
P: Praktikum 
Pe: Praktikum (extern) 
GP: Geländepraktikum 
PS: Projektseminar 

 


